
 

 

 

 

 

 

 

  Schulleitung 

Pforzheim, 23.04.2020 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 4. Mai öffnen die Schulen für die Schüler des aktuellen Prüfungsjahrgangs und für 
den Jahrgang, der im kommenden Schuljahr seine Abschlussprüfungen hat, wieder 
ihre Tore. Auch die Notfallbetreuung wurde ausgeweitet. 
Für uns am Hebel bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler der Kursstufen 
1+2 wieder Präsenzunterricht an der Schule haben werden. 
Um dies ermöglichen zu können, sind vom Kultusministerium entsprechende 
Vorgaben erlassen worden (Hygieneschutzmaßnahmen, Mindestabstandsregelung 
usw.), an deren Umsetzung wir gerade mit Hochdruck arbeiten. 
 
Hier die wichtigsten Informationen vorab: 
 

1) Die Notfallbetreuung wird ab Montag, 27. April 2020, für die Klassenstufen 5-7 
angeboten. Zusätzlich wurde der Personenkreis, der die Notfallbetreuung 
unter Umständen in Anspruch nehmen kann, erweitert. Nähere Hinweise 
hierzu finden Sie aktuell auf unserer Homepage www.hebel-pf.de.  
Bitte informieren Sie uns bis Freitag, 24.04.2020, ob Ihr Sohn / Ihre Tochter zu 
uns in die Notfallbetreuung kommen wird und senden Sie uns die 
entsprechenden Nachweise zu. 

 
2) Für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufen 1+2 habe ich ein erstes 

Informationsblatt erstellt, welches über die Tutoren an die Schüler verteilt 
wurde. Zusätzlich finden Sie diese Informationen ebenfalls auf unserer 
Homepage. Nächste Woche werden dann weitere Details folgen wie z. B. 
Raumbelegungsplan, Pausenregelung, Aufenthaltsbereiche usw. 



3) Falls Ihre Tochter / Ihr Sohn entweder zum Personenkreis mit relevanten 
Vorerkrankungen zählt oder mit anderen Menschen mit relevanten 
Vorerkrankungen (z. B. Geschwister, Eltern, Großeltern) in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, so entscheiden bei minderjährigen Schülerinnen und 
Schülern die Eltern (bei Volljährigen die Schüler selbst), ob sie am 
Präsenzunterricht an der Schule teilnehmen.  
Für den Fall, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn von dieser Regelung Gebrauch 
macht, bitten wir Sie um Rücksendung des beigefügten Formulars bis 
spätestens Mittwoch, 29. April 2020. 

 
4) Falls Sie bei Ihrer Tochter / Ihrem Sohn Krankheitszeichen wie z. B. 

Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinns, Halsschmerzen.. feststellen, muss Ihr Kind in jedem Fall 
zuhause bleiben und gegebenenfalls medizinische Behandlung / Beratung in 
Anspruch nehmen (Hausarzt, Gesundheitsamt).   

 
5) In der Pressemitteilung der Kultusministerin Eisenmann vom 20. April 2020 ist 

auch zu lesen, dass es in diesem Schuljahr keine Sitzenbleiber geben wird. 
Dieser Aussage würde ich mit großer Vorsicht begegnen. Denn die Ministerin 
schreibt hier auch:“ Über die konkrete Ausgestaltung dieser Entscheidung und 
Möglichkeiten zur Umsetzung wird das Ministerium noch einmal gesondert 
informieren.“ 
Ich kann Sie nur darum bitten, weiterhin dafür zu sorgen, dass Ihre Kinder die 
ihnen von den Kolleginnen und Kollegen bereitgestellten Materialien mit 
größter Sorgfalt bearbeiten und nicht dem Irrglauben verfallen, man müsse 
jetzt dieses Schuljahr überhaupt nicht mehr lernen.  

 
 
 
 
Wir werden Sie weiterhin über unsere Homepage auf dem aktuellen Stand halten!  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
OStD Bernhard Steger 
Schulleiter 


